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RS OGH 1984/6/5 4Ob330/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1984

Norm

UWG §6a

Rechtssatz

Teigwaren werden daher regelmäßig nicht nach der Verpackungsgröße, sondern nach dem Gewicht gekauft, sodaß

eine Täuschungsgefahr nicht besteht, wenn die vertriebene Packung bei gleichbleibendem Gewicht infolge

allmählicher Verdichtung des Füllgutes beim Verkauf nicht mehr ganz voll ist, eine Mogelpackung liegt daher nicht vor.
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